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Beschlussvorlage 
- öffentlich - 

 
Beratungsfolge Termin 
Gemeindevorstand 17.01.2023 
Gemeindevertretung 23.02.2023 

 
Termin Bürgermeisterwahl im Jahr 2023 
 
Sachdarstellung: 
Im Jahr 2023 steht im Herbst 2023 die Landtagswahl und die Bürgermeisterwahl an. 
 
Gemäß § 42, Absatz 3 der Hessischen Kommunalverfassung ist die Wahl des Bürgermeisters frü- 
hestens sechs und spätestens drei Monate vor Freiwerden der Stelle durchzuführen. Das bedeu- 
tet, dass die kommende Bürgermeisterwahl gemeinsam mit der Landtagswahll durchgeführt 
werden kann. 
Um die Wahlhelfer und das Personal nicht unnötig zu binden, erscheint es sinnvoll, die Bür- 
germeisterwahl zusammen mit der Landtagswahl im Herbst 2023 durchzuführen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Es wird beschlossen, die anstehende Bürgermeisterwahl gemeinsam mit der Landtageswahl im 
Herbst 2023 durchzuführen. 
 

 
 




